
Kleine Anfrage Nr. 01 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Lena Frewer 
Fraktion / Partei: Bündnis90/Die Grünen 

 
Kann der Magistrat veranlassen, den Bodenbelag des Hirsefeldstegs zum Beispiel auf einer 
Hälfte des Weges derart anzupassen, damit insbesondere Menschen mit Kinderwagen und 

 
 

Stellungnahme/Antwort durch: FD 66 - Tiefbau 
Dezernent/Dezernentin: Stadtrat Dr. Michael Kopatz 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Der Hirsefeldsteg ist mit Bohlen versehen, die Anti-Rutsch-Streifen beinhalten. Diese Streifen 

gewähren bei jeder Witterung einen sicheren Auftritt.  

Einen Teppich oder Ähnliches halbseitig anzubringen ist aus folgenden Gründen 

kontraproduktiv: 

1. Schnelleres verfaulen der Holzbohlen. 

2. Faltenbildung der Teppiche wegen unebener Oberfläche.   

3. Mehr Rollwiderstand durch aufbringen eines Teppichs auf unebener Fläche. 

 

Dr. Michael Kopatz 

Stadtrat 

  



 

Kleine Anfrage Nr. 02 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Dietmar Göttling 
Fraktion / Partei: ohne 

 
Ist dem Magistrat bekannt, dass der Berliner Senat und die Berliner Verkehrsgesellschaft 
(BVG) das Projekt Oberleitungsbus Anfang diesen Jahres in aller Stille beerdigt haben und 
kennt der Magistrat die Gründe hierfür? 
 
 

Stellungnahme/Antwort durch: 
Stabsstelle 15 - Stadt- und Regionalentwicklung, 
Wirtschaftsförderung und Statistik 

Dezernent/Dezernentin: Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies 
 
Stellungnahme/Antwort: 
Dem Magistrat ist bekannt, dass die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR und der Berliner 
Senat seit Oktober letzten Jahres die Pläne für die Einführung von Hybrid-Oberleitungsbussen 
nicht mehr weiterverfolgen wollen. Im Januar des Jahres wurde diese Entscheidung auf 
Nachfrage der Berliner Zeitung (BZ) auch öffentlich gemacht. 
Das gemeinsame Ziel des Berliner Senats und der BVG war ein zeitnaher Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs in Spandau aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens. Eine vom 
Bundesverkehrsministerium finanzierte Machbarkeitsstudie empfahl zur Realisierung dieses 
Ziels noch im Jahr 2020 die Einführung von Hybrid-Oberleitungsbussen zur Erschließung des 
Stadtteils. 
Die BVG hat sich in 2022 dann entschieden einen anderen Weg zur Erhöhung der 
Beförderungskapazität der Busflotte zu gehen. 
Die Gründe für diese Entscheidung sind spezieller Berliner Natur, z.B. Respekt vor einem 
aufwendigen Genehmigungs- und Planungsverfahren für die Oberleitungsinfrastruktur, 
einfachere Topographie und damit geringerer Energiebedarf für die Bedienung des Stadtteils 
Spandau mit Elektrobussen sowie die erhoffte schnellere Umsetzung der Elektrifizierung des 
Fuhrparks mittels einer Gelegenheitsladeinfrastruktur. 
So will die BVG ab 2025 mit den Großbeschaffungen von Batterie-Elektrobussen anfangen, 
die mit Hilfe von Gelegenheitsladestationen auf der Linie versorgt werden sollen. Die 
Realisierung dieser Ladetechnologie bedarf jedoch auch einer baurechtlichen Genehmigung, 
deren Planung ebenfalls viele Ressourcen bindet. Insofern ist nicht absehbar, wann eine 
vollständige Umsetzung der Elektrifizierung des BVG-Busflotte erreicht werden kann. 
Der in Marburg eingeschlagene Weg hat einen erheblichen zeitlichen Vorsprung gegenüber 
den Berliner Planungen zur Elektrifizierung der Busflotte. Die Stadtwerke Marburg GmbH 
haben in 2021 mit der Beschaffung von E-Bussen begonnen und führen die sukzessive 
vollständige Ablösung der verbrennungsmotorisch betriebenen Stadtbusse konsequent weiter. 
Die Stadt Marburg könnte bereits Ende 2024 mit einem positiven Bescheid zum 
beabsichtigten Planfeststellungsverfahren BOB Marburg rechnen, so dass die Realisierung 
der Elektrifizierung des Stadtbusverkehrs (inkl. reiner Batteriebusse) bis zum Jahr 2030 
möglich ist. 
Um das Klimaschutzziel der Universitätsstadt Marburg auch im Stadtbusverkehr zu erreichen, 
hält der Magistrat den mit den Stadtwerken Marburg GmbH eingeschlagenen Weg für 
weiterhin folgerichtig. 
 
Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 
 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 03 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Dietmar Göttling 
Fraktion / Partei: ohne 

 
Falls der Magistrat die Gründe für das Beenden des Oberleitungsprojekts in Berlin kennt, 

reichen diese Gründe aus, um auch das BOB Projekt in Marburg nicht weiter zu verfolgen? 

 

Stellungnahme/Antwort durch: 
Stabsstelle 15 - Stadt- und Regionalentwicklung, 
Wirtschaftsförderung und Statistik 

Dezernent/Dezernentin: Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies 
 
Stellungnahme/Antwort: 

Wir verweisen bei der Antwort auch auf unsere Stellungnahme zur Kleinen Anfrage Nr. 02.  

 

Da die Situation in Berlin und Marburg in keiner Weise vergleichbar ist, haben die Gründe zur 

Beendigung des Berliner-BOB-Projekts keine Auswirkung auf das hiesige Projekt. 

1. Die Be- und Entladung von Batterien ist mit hohen Energieverlusten verbunden. Dort, 

wo in hoher Frequenz immer die gleiche Strecke gefahren wird, stellt der Betrieb mit 

Oberleitung die mit großem Abstand sparsamste Energieversorgung dar. Das gilt 

besonders dort, wo erhebliche Steigungen zu bewältigen sind. Während Berlin 

weitgehend flach ist, besteht die Marburger Herausforderung insbesondere in der 

anspruchsvollen Topographie. Da die Energiewende ohne erhebliche 

Energieeinsparungen auf keinen Fall gelingen kann, spielt die sparsamste Nutzung 

von regenerativer Energie eine zentrale Rolle. 

2. Berlin besitzt ein umfangreiches und differenziertes ÖPNV System, mit U-Bahn, S-

Bahn, Straßenbahnen und auch Bussen. Die Stadt Marburg besitzt keine S- und U-

Bahnen. Eine Straßenbahn als energetisch besonders geeignetes Instrument wurde in 

einer Machbarkeitsstudie aufgrund der fehlenden positiven Kosten-Nutzen-

Betrachtung, und damit einer fehlenden Förderfähigkeit verworfen. Dagegen sprach 

sich eine Machbarkeitsstudie für eine Batterie-Oberleitungsbus-Lösung aus, die die 

Vorteile einer sparsamen Energieversorgung mit einer Oberleitung mit einer 

platzsparenden Nutzung des vorhandenen Straßenraums, optimal kombiniert, da der 

platzaufwändige Bau von Gleisanlagen im Straßenraum nicht erforderlich ist. 

3. Die Universitätsstadt Marburg ist im Planfeststellungsverfahren etwa 4-5 Jahre vor 

dem BOB-Projekt in Berlin. Die Stadtverordnetenversammlung hat 2018 und 2021 

einstimmig beschlossen, das Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Dieses wird 

Träger öffentlicher Belange sowie die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Der 

Zeitplan sieht vor, der Stadtverordnetenversammlung den Planfeststellungsantrag in 



 
der Septembersitzung zur Beschlussfassung vorzulegen und im Oktober beim 

Regierungspräsidium in Gießen einzureichen. Eine endgültige Entscheidung für oder 

gegen die Realisierung des BOB-Projekts erfolgt erst NACH der Plangenehmigung 

durch das RP.  

 

Zur Erläuterung sei angemerkt, dass ein so großes Projekt in vier Phasen verläuft.  

- Machbarkeitsstudie: ist das Projekt grundsätzlich möglich? 

- Planfeststellungsverfahren: wie kann und darf das Projekt konkret umgesetzt werden? 

- Detailplanung der baulichen Umsetzung 

- Umsetzung des Projektes 

 

Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 
 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 04 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Jan Schalauske 
Fraktion / Partei: Marburger Linke 

 
Kann ein Grüner Pfeil an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Cappeler Straße für 
Radfahrer*innen eingerichtet werden, die von der Friedrich-Ebert-Straße in die Cappeler 
Straße rechts abbiegen wollen, um die Fahrradmobilität am unteren Richtsberg zu fördern? 
 

Stellungnahme/Antwort durch: FD 33 - Straßenverkehr 
Dezernent/Dezernentin: Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Die Straßenverkehrsbehörde wird die Anordnung eines Grünpfeils nur für Radfahrer*innen 
gemeinsam mit Straßenbaulastträger und dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei und 
unter Beachtung der Verkehrssicherheit in der Kreuzung prüfen. 
 
Die Prüfung kann aus Kapazitätsgründen aber erst im 3. Quartal 2023 erfolgen. 
 
 
Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 
 
 
 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 05 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Dr. Michael Weber 
Fraktion / Partei: Piratenpartei 

 
Ist bei der Ursachenforschung zum statistisch erhöhten Krebsvorkommen im Stadtteil 
Michelbach auch eine Untersuchung der relevanten Gebäudebaumaterialien vorgenommen 
worden? 
 
 

Stellungnahme/Antwort durch: 7.1 Koordingierungsstelle Gesunde Stadt 
Dezernent/Dezernentin: Stadträtin Kirsten Dinnebier 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Bei der Ursachenforschung zum statistisch erhöhten Krebsvorkommen in Michelbach wurden 
verschiedene Maßnahmen zur Abklärung ergriffen. Darunter waren statistische Auswertungen 
durch das Hessische Krebsregister/ Deutsches Kinder-Krebsregister, Einholung und 
Auswertungen von Befunden zu Trinkwasser, Boden, Luft/ Immissionen und Strahlung, 
zusätzliche Untersuchungen des Trinkwassers auf chemische Stoffe, Boden-/Bodenluft-
Beprobungen von Nutzflächen in zwei Gärten sowie eine standardisierte Befragung im Umfeld 
der betroffenen Personen. Da nur zwei Betroffene den Fragebogen zurückgeschickt haben, 
blieben die Ergebnisse allerdings ohne Erkenntnisse. Dies gilt auch bezüglich 
übereinstimmender Angaben zur Wohnsituation beider betroffener Personen, die auf eine 
übliche Nutzung des Wohnraums bzw. die Verwendung haushaltsüblicher chemischer Stoffe 
abstellen und daher nicht als auffällig zu bewerten waren. Für zusätzliche Untersuchungen der 
Gebäudebaumaterialen gab es laut dem Gesundheitsamt keinen fachlichen Grund. Weitere 
Informationen sind dort zu erfragen, bzw. sind im Abschlussbericht zu den Untersuchungen 
dargelegt, der sich auf der Webseite des Landkreises befindet. 
 
 
Kirsten Dinnebier 
Stadträtin 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 06 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Anja Kerstin Meier-Lercher 
Fraktion / Partei: Marburger Linke 

 
Steht der Magistrat im Austausch mit der unteren Wasserschutzbehörde des Landkreises und 
dem Regierungspräsidium Gießen und hat Kenntnis wie viele Landwirtschafts-, Forst und 
Gewerbebetriebe in Marburg in den letzten 5 Jahren anzeige- und genehmigungspflichtige 
Entnahmen von Grundwasser vorgenommen haben und zu welchen Konditionen? 
 

Stellungnahme/Antwort durch: FD 63 - Bauaufsicht 
Dezernent/Dezernentin: Stadtrat Dr. Michael Kopatz 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Nein, der Magistrat steht zu der Frage nicht im Austausch mit der Unteren Wasserbehörde.  
 
Die Genehmigung von Grundwasserentnahmen liegt auch nicht im Zuständigkeitsbereich des 
Magistrats. Gemäß Website des RP Darmstadt benötigen gewerbliche Betriebe, Landwirtschaft 
und Forstwirtschaft bis zu einer Menge von 3.600 m³ (in der Summe) pro Jahr keine 
wasserrechtliche Genehmigung. Hier reicht eine Anzeige bei der Unteren Wasserbehörde aus. 
Bei größeren Entnahmen ist die Genehmigung beim zuständigen Regierungspräsidium (Obere 
Wasserbehörde) zu beantragen.  
 
Da ansonsten für die Wasserversorgung im Stadtgebiet der Zweckverband Mittelhessische 
Wasserwerke oder die Stadtwerke Marburg zuständig sind, hat der Magistrat auch keinen 
Überblick zu diesen Grundwasserentnahmen.  
 
 
Michael Kopatz 
Stadtrat 
 
 
 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 07 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Jan Schalauske 
Fraktion / Partei: Marburger Linke 

 
Wie ist der Umsetzungsstand der von Bürgermeisterin Bernshausen in einem Elternbrief vom 
17.04.2023 angekündigten einzelnen Maßnahmen zur Behebung der angespannten 

Wei  
 

Stellungnahme/Antwort durch: FD 58 - Kinderbetreuung 
Dezernent/Dezernentin: Bürgermeisterin Nadine Bernshausen 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Im Elternbrief vom 17.04.23 wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgestellt. Die 
Maßnahmen hatten/haben zum Ziel, die Situation in der Einrichtung bis zum neuen Kita-Jahr ab 
September 23 zu stabilisieren.  
 
Um die akute Situation zu entlasten, wurde zunächst eine Fachkraft aus einer anderen 
Einrichtung in die Kita "Auf der Weide" abgeordnet. Diese wird auch bis zum Ende des 
Kindergartenjahres dort bleiben und unterstützen. Zudem wurde die Einrichtung durch den 
Einsatz einer Werkstudentin unterstützt, um für möglichst stabile Personaleinsatzplanung 
sorgen zu können. Es wurde natürlich darauf geachtet, dass die Anforderungen des HKJGB 
eingehalten wurden. 
 
Darüber hinaus wurde und wird die Einrichtung engmaschig und regelmäßig durch eine 
Fachberatung begleitet, die bei der Personalplanung beraten und begleitet hat. Ferner wurden 
bei organisatorischen Aufgaben vom Fachdienst teilweise Aufgaben übernommen.  
 
Alle Maßnahmen finden in engem Austausch mit dem Team und in Abstimmung mit dem 
Elternbeirat der Einrichtung statt. 
 
Personalsituation 
Die Ausschreibung von drei Stellen war erfolgreich.  

 Eine der drei Stellen wurde von einer in der Einrichtung bereits befristet beschäftigten 
Person als unbefristete Stelle übernommen und so ist es gelungen, bewährtes Personal 
in der Einrichtung halten zu können.  

 Eine mit der Einrichtung bereits bekannte neue Kraft hat seit dem 15.06. eine der 
ausgeschriebenen Stellen übernommen. Im Oktober wird eine weitere Vollzeitstelle 
besetzt werden.  

 Seit Anfang Juni ist eine Mitarbeiterin aus der Elternzeit zurückgekehrt. 
 Die Mitarbeiterin, die ihren Renteneintritt ab September angekündigt hat, hat diesen 

zurückgezogen und kann weiter in der Einrichtung bleiben. 
 Auch der Berufspraktikant wird nach Ablauf seines Praktikums für weitere 18 Monate 

von der Stadt Marburg als Fachkraft weiter beschäftigt (sog. Garantiejahr).  
 Von den geplanten zwei Stellen für Berufspraktikant*innen/PivAs (Die praxisintegrierte 

vergütete Ausbildung ist eine andere Ausbildungsform, um Erzieher*in zu werden) 
im kommenden Kita-Jahr ab Sommer 2023 konnte bislang eine besetzt werden. 

 Die geplanten Maßnahmen haben erfolgreich gegriffen und so zeigt der aktuelle Stand 
eine Personalausstattung, die inzwischen deutlich über den Mindestanforderungen liegt. 

 
Um den Weg zur Stabilisierung weiter zu unterstützen, werden dem Team Ressourcen für ein 
Supervisionsangebot zur Verfügung gestellt.  
 
 



 

Verwaltungsunterstützung 
Die Stelle zur Verwaltungsunterstützung wurde ausgeschrieben, die Bewerbungslage ist gut 
und Auswahlgespräche finden am 29.06. statt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Kita "Auf der 
Weide" zeitnah von einer Verwaltungsunterstützung profitieren kann.   
 
Öffnungszeit 
Bis zum 29. Mai musste eine verkürzte Öffnungszeit von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr festgelegt 
werden. Danach konnte die Öffnungszeit der Einrichtung bis 30.6. von 07:30 Uhr bis 16:00 
Uhr erweitert werden. Die Entwicklung der Personalsituation lässt es nun zu, schrittweise zu 
den normalen Öffnungszeiten zurückzusteuern. Von 01.07. bis zu den 
Sommerschließzeiten am 14. 08. kann die Öffnungszeit bereits bis 16:30 Uhrverlängert werden, 
nach den Ferien kehrt die Einrichtung zu den normalen Öffnungszeiten bis 17.00 Uhr zurück.  
 
Leitungssituation 
Die langjährige und erfahrene Leitungskraft befindet sich noch im Krankenstand, die Aufgaben 
werden von ihrer Stellvertretung (mit Unterstützung des Fachdienstes) wahrgenommen. 
Es finden Perspektivgespräch mit den Leitungspersonen statt, die dazu dienen sollen, die 
Personalsituation in der Einrichtung langfristig gut aufzustellen. 
 
 
Insgesamt ist daher erfreulicherweise davon auszugehen, dass die Situation ab dem neuen 
Kindergartenjahr wieder eine stabile Personalsituation abbildet und damit die gewohnte 
Dienstleistungsqualität für Eltern erreicht werden kann. Der Leitung, dem ganzen Team, der 
Elternschaft, dem Elternbeirat und unserem Fachdienst ist für die Kooperation und der 
Lösungssuche sehr zu danken.  
 
 
Nadine Bernshausen  
Bürgermeisterin  
  



 

Kleine Anfrage Nr. 08 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Matthias Simon 
Fraktion / Partei: SPD 

 
Wie viele Angriffe durch gefährliche und durch die übrigen Hunde wurden in Marburg in den 
Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 registriert? 
 

Stellungnahme/Antwort durch: FD 32 - Gefahrenabwehr und Gewerbe 
Dezernent/Dezernentin: Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Beim FD Gefahrenabwehr und Gewerbe sind folgende Fälle registriert: 
 

 Insgesamt Listenhund Hund 
2020 2 1 1 
2021  8 1  7 
2022  4 - 4 
2023  bisher 3 - 3 

 
Listenhunde sind Hunde, die nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und 
Führen von Hunden in Hessen aufgrund ihrer Rassezugehörigkeit als gefährlich gelten.   
 
 
Dr. Thomas Spies  
Oberbürgermeister 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 09 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Matthias Simon 
Fraktion / Partei: SPD 

 
Wie viele gefährliche und wie viele weitere Hunde sind in Marburg gemeldet? 
 

Stellungnahme/Antwort durch: FD 20 - Finanzservice 
Dezernent/Dezernentin: Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Zur Hundesteuer werden 3.132 Hunde veranlagt, davon sind 70 als gefährliche Hunde 
eingestuft.  
 
 
 
Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 
 
 
 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 10 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Tanja Bauder-Wöhr 
Fraktion / Partei: Marburger Linke 

 
Wird der Magistrat der Stadt Marburg - vor dem Hintergrund der Fahrpreiserhöhungen im 
RMV und der Einführung des Deutschlandtickets für 49 Euro bzw. des Hessenpasses für 31 
Euro - an seinen Sondertarifen: ermäßigte Stadtpreisstufe/ Stadtpass Marburg festhalten bzw. 
gedenkt er diese anzupassen oder abzuschaffen? 
 
 

Stellungnahme/Antwort durch: FD 50 - Soziale Leistungen 
Dezernent/Dezernentin: Stadträtin Kirsten Dinnebier 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Im Rahmen der ohnehin in Arbeit befindlichen Überarbeitung der Stadtpassrichtlinien ist u. a. 
beabsichtigt, sowohl die Stadtpreisstufe als auch den Hessenpass mobil, der, wie von den 
Kommunen gefordert, im Deutschland-Ticket aufgeht, über den Marburger Stadtpass zu fördern 
bzw. zu ermäßigen. 
 
 
Kirsten Dinnebier 
Stadträtin 
 
 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 11 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Tanja Bauder-Wöhr 
Fraktion / Partei: Marburger Linke 

 
Welche Maßnahmen ergreift der Magistrat das 31 Euro-Ticket (Hessenpass) zu bewerben und 
auch allen Anspruchsberechtigten ohne Konto dennoch Möglichkeiten eines Dauer-Abo den 
Erwerb des Hessenpasses zu ermöglichen? 
 

Stellungnahme/Antwort durch: Stadtwerke Marburg 
Dezernent/Dezernentin: Bürgermeisterin Nadine Bernshausen 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Seit dem 1. Mai 2023 gibt es das Deutschland-Ticket. Es gilt im ÖPNV in ganz Deutschland 
und kostet 49 Euro im Monat. Das Ticket ist schon jetzt günstig. Trotzdem sind 49 Euro im 
Monat für einige Menschen viel Geld. 
 
Deshalb bietet die Landesregierung nun ein vergünstigtes Abo des Deutschland-Tickets für 31 
Euro pro Monat für alle, die in Hessen wohnen und bestimmte Sozialleistungen beziehen. Die 
Differenz zum normalen Ticketpreis bezahlt das Land Hessen. Um das Ticket günstiger 
kaufen zu können, muss der Verkaufsstelle ein Berechtigungsnachweis vorgelegt werden. 

 
 
Den Hessenpass mobil erhalten alle, die in Hessen wohnen und 
 

 Bürgergeld bekommen, 
 Wohngeld bekommen, 
 Sozialhilfe bekommen, 
 Asylbewerberinnen/Asylbewerber  
  

sind. 
 
Dies bedeutet konkret: Leistungsberechtigte nach § 7 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB 
II), Wohngeldberechtigte nach § 3 Abs. 1, 2, 4 und 5 Wohngeldgesetz (WoGG), 
Leistungsberechtigte nach § 19 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), die 
laufende Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII erhalten, sowie 
Leistungsberechtigte nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). 
 
Allen Berechtigten wird der Hessenpass mobil automatisch vom örtlich zuständigen Amt 
zugeschickt. Beim Kauf des vergünstigten Deutschland-Tickets muss der Hessenpass mobil 
der Verkaufsstelle vorgelegt werden. 
 
Um es nochmal kurz zusammenzufassen:  
 
Der Hessenpass Mobil ist ein rabattiertes Deutschlandticket zum Preis von 31 Euro, für das 
die bundesweiten Tarifbedingungen des Deutschlandtickets gelten. Es handelt sich hierbei 
formal praktisch lediglich um ein preislich vergünstigtes Deutschlandticket für den oben 
beschriebenen, klar definierten Berechtigtenkreis. Der Aufsichtsrat des RMV hat diesen Tarif 
formal erst in seiner Sitzung am 15.06.2023 beschlossen.  
 
Der Tarif sieht vor, dass Deutschlandtickets ausschließlich als Abonnements erhältlich sind. 
Für den Vertragsabschluss ist zwingend die Angabe einer Bankverbindung erforderlich, 
da die Bezahlung üblicherweise nur im Abonnementverfahren mit monatlicher Abbuchung im 
Lastschriftverfahren erfolgen kann. 



 

Die Bewerbung des neuen Hessenpass Mobil-Angebotes, das zum 01.08.2023 eingeführt 
wird, erfolgt im üblichen Rahmen über vom Rhein-Main-Verkehrsverbund vorbereitete und 
unterstützte Marketingmaßnahmen (Flyer, Plakate, etc.), die in gewohnter Weise für Tickets 
jeglicher Art auch in Marburg Anwendung finden. Die Stadtwerke Marburg verwenden die 
zugestellten Informationsmedien und informieren zusätzlich auf ihrer Homepage. Die 
Mobilitätszentrale der Stadtwerke Marburg bietet darüber hinaus persönliche 
Beratungsleistungen hierzu an. Ferner wollen wir das Ticket mit einem Schreiben an alle 
Haushalte, wie zuletzt bei der Information über die bundesgesetzlichen Änderungen beim 
Wohngeld, bewerben. 
 
 
 
 
Nadine Bernshausen  
Bürgermeisterin  
 
 
 
 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 12 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Mariele Diehl 
Fraktion / Partei: Klimaliste Marburg 

 
Woher hat die Jägerstraße in Marburg ihren Namen und seit wann heißt sie so? 
 

Stellungnahme/Antwort durch: FD 10 - Organisation 
Dezernent/Dezernentin: Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Straßennamen in Marburg im Jahr 1883/84 vorgenommen. Die Jägerstraße wird im 
Adressbuch der Stadt Marburg von 1889 zum ersten Mal aufgeführt. 
 
Der Name leitet sich von der Jäger-Kaserne ab, die bereits 1869 fertiggestellt und zur Nutzung 
übergeben wurde (v -16). 
Die ehemalige Jägerkaserne diente der Stationierung der Jäger-Bataillone. 
Im Aufsatz von Bernd-
darauf hingewiesen, dass die Marburger Jäger an Gefechten und Schlachten unter Kaiser 
Friedrich III. im Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) beteiligt waren und zu seiner Armee 
gehörten. 
 
Gemäß Kettners Aufsatz stand die Straßennamenlandschaft des Südviertels, soweit sie aus 
dieser Zeit stammt, zu Teilen für die politische Ideologie des Kaiserreichs. Sie stellte ein 
unübersehbares Bekenntnis der damaligen politischen Spitzen der Stadt Marburg zu Kaiser 
und Reich da. 
 
 
 
 
Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 
 
 
 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 13 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Mariele Diehl 
Fraktion / Partei: Klimaliste Marburg 

 
Gab es schonmal Überlegungen die Jägerstraße umzubenennen? 
 

Stellungnahme/Antwort durch: FD 10 - Organisation 
Dezernent/Dezernentin: Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Die Universitätsstadt Marburg hat, nicht zuletzt auf Grundlage der in der Stadtschrift Band 101 
aufgearbeiteten Geschichte der Marburger Jäger und ihrer Beteiligung an Kriegsverbrechen, 
beispielsweise in Dinant (Belgien) oder in Namibia eine klare, historisch kritische Haltung. 
 
Allerdings scheint es nicht zielführend Geschichte mit dem heutigen Abstand unsichtbar zu 
machen. So wurde beispielsweise am Jägerdenkmal im Ludwig-Schüler-Park mit einigem 
Aufwand eine kritische Kontextualisierung vorgenommen, die eine Auseinandersetzung mit 
der Geschichte befördert. Aus Sicht des Magistrats scheint an dieser Stelle ein ergänzendes 
Schild am Straßennamen der angemessene Umgang zu sein. 
 
 
 
 
Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 
 
 
 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 14 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Michael Selinka 
Fraktion / Partei: CDU/FDP/BfM 

 
Trifft es zu, dass die mehrgeschossigen Wohnhäuser (jene mit Geschosswohnungsbau) im 
Bereich Kreutzacker und Höhenweg einst beim Bau entgegen den damaligen 
Baugenehmigungen um jeweils mindestens ein Vollgeschoss zu hoch errichtet wurden und 
dieser Umstand letztlich lediglich durch eine Strafzahlung des Bauträgers geahndet wurde? 
 

Stellungnahme/Antwort durch: FD 63 - Bauaufsicht 
Dezernent/Dezernentin: Stadtrat Dr. Michael Kopatz 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Bei stichprobenartiger Durchsicht von Bauakten in dem angefragten Bereich konnten keine 
entsprechenden Verstöße festgestellt werden. Eine verbindliche abschließende 
Stellungnahme ist allerdings nicht möglich, da eine Prüfung ohne genaue Ortsangaben nicht 
durchgeführt werden kann.  
 
 
Dr. Michael Kopatz 
Stadtrat 
 
  



 

Kleine Anfrage Nr. 15 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Lisa Deißler 
Fraktion / Partei: CDU/FDP/BfM 

 
Sind der Universitätsstadt Marburg Pläne bekannt, die Gästehäuser der Philipps Universität 
Marburg und des UKGM an den Lahnbergen zu renovieren, umzugestalten oder anderweitig 
zu nutzen und wenn ja, ist die Stadt selbst involviert? 
 

Stellungnahme/Antwort durch: FB 6 - Planen und Bauen 
Dezernent/Dezernentin: Stadtrat Dr. Michael Kopatz 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Bekannt ist lediglich der modernisierungsbedürftige Zustand der Gästehäuser im Bereich der 

Sonnenblickallee/Hansenhaus. Ob und wann die Philipps-Universität bzw. UKGM eine 

Sanierung anstrebt ist in der Stadtverwaltung hingegen nicht bekannt. 

 

Das Gästehaus der Philipps-Universität im Alten Botanischen Garten ist unserer Kenntnis 

nach saniert und voll funktionsfähig. 

 

 

Dr. Michael Kopatz 

Stadtrat 

  



 

Kleine Anfrage Nr. 16 
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Juni 2023 
 

Fragesteller*in: Lisa Deißler 
Fraktion / Partei: CDU/FDP/BfM 

 
Ist ein Mangel an Ärzt*innen, bzw. besonderen Facharztpraxen oder 
Allgemeinmediziner*innen in der Stadt Marburg bekannt, falls ja, bitte nach Fachrichtungen 
aufschlüsseln. 
 

Stellungnahme/Antwort durch: 7.1 Koordingierungsstelle Gesunde Stadt 
Dezernent/Dezernentin: Stadträtin Kirsten Dinnebier 

 
Stellungnahme/Antwort: 

Die Stadt erhebt keine Daten zur Ärzt*innenversorgung. Uns ist kein Mangel an Ärzt*innen in 
Marburg bekannt. Der Ärzt*innenmangel macht sich erfahrungsgemäß mehr im ländlichen 
Raum bemerkbar. Nähere Informationen sind beim Gesundheitsamt zu erhalten. 
 
 
Kirsten Dinnebier 
Stadträtin 
 
 
 


